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Ausgangslage und politischer Kontext 

Die Gemeinden im Kanton Basel-Landschaft stehen seit 2024 vor einem massiven Anstieg ihrer 
Kostenanteile an der stationären Langzeitpflege. Auslöser sind mehrere gleichzeitig wirkende 
Faktoren: neue gesetzliche Grundlagen (Revision EG KVG Art. 15c bis, APV Art. 10a), eine 
höhere Bettenbelegung, gestiegene durchschnittliche Pflegebedürftigkeit der Bewohnenden 
sowie Ausbildungsverpflichtungen und Temporärpersonal-Kosten. 

Die Gemeinde Binningen hat deshalb bei Prof. Stefan Felder (Universität Basel) ein Gutachten in 
Auftrag gegeben. Das erklärte Ziel: einen Weg finden, um drohende Steuererhöhungen von bis 
zu drei Prozentpunkten zu verhindern. Das Mittel dazu sind keine systematische 
Verbesserungen, sondern eine Tarifsenkung. Dieses fiskalische Motiv prägt das gesamte 
Gutachten. 

 

Das Gutachten Felder/Meyer: Fünf grundlegende Schwächen 

1. Interessenkonflikt und fehlende Fachkompetenz 

Die Verfasser verfügen weder über ausgewiesene Erfahrung in der Pflegeheimpraxis noch in der 
Pflegeheimführung. Einer der Autoren ist gleichzeitig Baselbieter Landrat und Mitglied der 
Volkswirtschafts- und Gesundheitskommission – er verfolgt also neben seiner akademischen 
Funktion handfeste politische Interessen. Das Gutachten ist entsprechend nicht neutral, sondern 
zielt von Anfang an auf ein vorgegebenes Ergebnis: tiefere Tarife. 

 

2. Das Benchmarking ist methodisch unhaltbar 

Das Gutachten vergleicht Pflegetarife aus fünf Kantonen (BL, BS, AG, SO – und ohne 
nachvollziehbaren Grund auch JU) miteinander. Dieser Vergleich scheitert an mehreren 
grundsätzlichen Problemen: 

• Die Tarifsysteme der Kantone sind grundlegend verschieden (Normtarife, Höchsttarife, 
heimindividuelle Modelle). 

• Kostenverteilungen zwischen Pflege, Betreuung und Hotellerie weichen stark 
voneinander ab. 

• Unterschiede im Lohnniveau (Nordwestschweiz liegt rund 2% über dem Mittelland), bei 
Ausbildungsauflagen, Skill-Grade-Mix und Stellenplanvorgaben werden vollständig 
ignoriert. 

• Entscheidend ist dabei ein zentraler methodischer Fehler: Es wird nicht auf Kosten, 
sondern auf verfügte Tarife abgestellt. 

Das Resultat dieser Konstruktion: Der ausgewiesene Mittelwert beträgt mit Jura CHF 72.30/h, 
ohne Jura CHF 78.20/h, während Baselland CHF 93.20/h ausweist. Die Verfasser «drücken» die 
Tarife also gleich doppelt: durch die Einbeziehung des strukturell nicht vergleichbaren Kantons 
Jura und durch die Verwendung des 20. Perzentils als Berechnungsbasis. Die Normkosten im 
Kanton BL orientierten sich vor dem Systemwechsel am 47. Perzentil. Das ist der eigentlich 
sachgerechte Referenzwert. 
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3. Perspektive der Bewohnenden fehlt 

Das Gutachten blendet die Perspektive der Pflegebedürftigen weitgehend aus. Auswirkungen auf 
Pflegequalität und Versorgungssicherheit werden als Nebenpunkte behandelt. Dabei ist die 
Konsequenz klar: Die vorgeschlagenen Tarifwerte führen bei betroffenen Heimen zu Defiziten 
zwischen CHF 400'000 und CHF 900'000 jährlich. Eine systematische Unterdeckung dieser 
Grössenordnung gefährdet die Liquidität, die Investitionsfähigkeit und mittelfristig die 
Versorgungssicherheit. Damit ist genau das gefährdet, wofür die Gemeinden eigentlich 
mitverantwortlich sind. 

Der Blick in die Zukunft fehlt vollständig: In wenigen Jahren werden Spitäler die zunehmend 
hochbetagten und multimorbiden Patientinnen und Patienten nicht mehr in ausreichendem Mass 
versorgen können. Diese Versorgungslast werden die Pflegeheime tragen müssen. Dafür 
brauchen sie aber stabile finanzielle Grundlagen, nicht systematisch gedrückte Tarife. 

 

4. Das vorgeschlagene Qualitätsmodell (Pay-for-Performance) ist fachlich ungeeignet 

Das Gutachten schlägt vor, die vom BAG publizierten Medizinischen Qualitätsindikatoren (MQI) 
als Grundlage für tarifwirksame Bonuszahlungen einzusetzen. Das Institut für Nursing Science 
der Universität Basel (INS) widerlegt diesen Ansatz klar: Die MQI wurden explizit für interne 
Qualitätsentwicklung und Transparenz entwickelt, nicht als Steuerungsinstrument für Bonus-
/Malus-Systeme. Sie erfassen nur sechs Outcome-Indikatoren und bilden weder 
Beziehungsqualität, Autonomie noch psychosoziale Versorgungsqualität ab. Manche Indikatoren 
(z.B. Polymedikation) sind durch das Heim gar nicht steuerbar, da sie von Hausärzten abhängen. 
Die statistische Aussagekraft ist zudem unzureichend: Abweichungen vom kantonalen Mittelwert 
sind häufig zufallsbedingt und klinisch nicht signifikant. Trotzdem sollen sie gemäss Gutachten 
Bonuszahlungen auslösen. Das ist methodisch schlicht falsch. 

 

5. Die gesetzliche Grundlage fehlt 

Die juristische Analyse von Advokatur Rosenthaler ist eindeutig: Für das im Gutachten 
vorgeschlagene «modifizierte Tarifmodell» existiert aktuell keine gesetzliche Grundlage. Die 
Bundesgerichtsentscheide, auf die sich das Gutachten beruft (BVGer C-2283/2013 und 
C-3425/2013), betrafen nicht die stationäre Pflege, sondern Basisfallwerte in Akutspitälern. Das 
ist ein grundlegend anderes System. Die Übertragung dieser Rechtsprechung auf 
Pflegeheimtarife ist unzulässig. Taxverfügungen, die sich auf das Felder-Modell stützen, sind 
anfechtbar. Zwei entsprechende Verfahren sind bereits hängig. 

Dazu kommt: Auch die vorgeschlagene Einbeziehung der MQI in die Tarifierung entbehrt jeder 
gesetzlichen Grundlage. Der Gesetzgeber müsste zuerst definieren, welche Qualitätsfaktoren 
berücksichtigt werden sollen und wie Wirtschaftlichkeit operationalisiert wird. Das leistet das 
Gutachten nicht. 
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Was das Gutachten verschweigt 

1. EFAS 

Unerwähnt bleibt im Gutachten die einheitliche Finanzierung ambulanter und stationärer 
Leistungen (EFAS), die auf Bundesebene beschlossen wurde und die Finanzierungslogik der 
Langzeitpflege mittelfristig grundlegend verändern wird. Jedes heute eingeführte alternative 
Tarifmodell muss deshalb als Übergangslösung konzipiert und entsprechend befristet werden. 
Das Gutachten Felder/Meyer ignoriert diesen Kontext vollständig. 

 

2. Die Folgen einer Tarifsenkung 

Die Institutionen könnten eine starke Senkung der Pflegetaxeinnahmen nur durch eine Reduktion 
der Pflegekosten kompensieren. Pflegekosten bestehen zu ca. 80% aus Personalkosten der 
Pflegenden. Eine Tarifsenkung hätte deshalb ein signifikanter Stellenabbau in der Pflege zur 
Folge. Querfinanzierungen über eine Erhöhung der beiden anderen Tarife (Betreuung oder 
Pension) sind nicht zulässig.  

Ein Personalabbau in der Pflege hätte direkte Auswirkungen auf die Pflegequalität und auf die 
Arbeitszufriedenheit der Pflegenden. Das würde eine Negativspirale in Gang setzen: Zunahme 
von Abwesenheiten, erhöhte Fluktuation, erhöhte Pflegekosten. Eine solche Entwicklung stünde 
diametral entgegen den Zielen der vom Volk gutgeheissenen Pflegeinitiative, deren Umsetzung 
auch ohne Personalabbau noch genügend Herausforderungen bereithält. 

 

Konstruktiver Ausblick: Was stattdessen getan werden sollte 

Die steigenden Kosten für die Gemeinden sind ein reales Problem. Curaviva Baselland soll/will 
konstruktiv an Lösungen mitarbeiten, dies aber auf einer soliden Datenbasis und im Dialog, nicht 
über ein methodisch mangelhaftes Gutachten, das einen vorgegebenen Schluss sucht. 

Konkrete Vorschläge: 

1. Beibehaltung der Kostenorientierung gemäss geltendem Recht (St. Galler Urteil 
9C_446/2017, EG KVG). Die effektiven, nach WZW-Kriterien geprüften Heimkosten 
bleiben die sachgerechte Grundlage für die Tarifermittlung. 

2. Ernsthafte Verbesserung der Datenbasis. Die grosse Streubreite der Pflegetaxen – 
das eigentlich politisch brisante Problem – lässt sich nicht durch neue Zeitstudien allein 
lösen. Zeitstudien sind Momentaufnahmen mit erheblichem Zufallsanteil. Nötig sind 
harmonisierte Erhebungsmethoden, regelmässige Curatime-Auswertungen mit 
Mehrjahresschnitten und ein Clustering vergleichbarer Heime. Nur so entsteht echte 
Vergleichbarkeit. 

3. Nutzung von Qualitätsindikatoren für Entwicklung, nicht für Sanktionierung. Die 
bestehenden nationalen Programme (qualivista, NIP-Q-UPGRADE) sollten 
weiterentwickelt werden, bevor neue Steuerungsmechanismen eingeführt werden. Falls 
Pay-for-Performance politisch gewünscht wird, dann ausschliesslich als zeitlich 
begrenztes, evaluiertes Pilotprojekt, mit Schutzmechanismen gegen Risikoselektion und 
unter Einbezug aller Stakeholder. 
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4. Einsetzung einer Arbeitsgruppe aus Kanton, Gemeinden, Versorgungsregionen und 
CURAVIVA Baselland zur gemeinsamen Entwicklung eines alternativen Tarifmodells. Die 
fünf im Positionspapier skizzierten Modelle (von der Weiterentwicklung der Ist-Kosten 
über activity-based bis zu Normkosten-Modellen) bieten einen sachgerechten 
Ausgangspunkt für diese Arbeit. Das Ergebnis muss als EFAS-kompatible 
Übergangslösung angelegt sein. 

 

Kernbotschaft 

Das Gutachten Felder/Meyer ist kein wissenschaftliches Instrument zur Systemverbesserung. Es 
ist ein fiskalisch motiviertes Dokument, das einen politisch gewünschten Schluss mit 
ungeeigneten Methoden zu begründen versucht. Es gefährdet die Qualität der Pflege, die 
finanzielle Stabilität der Heime und damit die Versorgungssicherheit für ältere Menschen im 
Kanton Basel-Landschaft. 

Die Antwort darauf ist ein konkretes, konstruktives Angebot: Gemeinsam, auf rechtssicherer 
Grundlage, mit sauberen Daten und mit dem Wohl der Bewohnenden im Mittelpunkt. 

 


